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Rechtlich ruht die Tätigkeit des IKRK auf den Genfer Abkommen und ihren Zusatzprotokollen sowie auf den Statuten des
Internationalen Roten Kreuzes und den im Rahmen der Internationalen Rotkreuzkonferenzen angenommenen
EntSchliessungen.

Seit seiner Gründung bemüht sich das IKRK, das Los der Kriegsopfer rechtlich wie materiell zu verbessern. Auf sein
Betreiben entstanden die Genfer Abkommen, die zuletzt 1949 überarbeitet und seither von fast allen Staaten der Erde
ratifiziert wurden (siehe Tabelle Seiten 100-103). Es gibt insgesamt vier Abkommen:

— I. Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Feld

— II. Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See

— III. Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen

— IV. Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten.

Angesichts der Weiterentwicklung der Formen und Techniken der Kriegführung hat sich das IKRK, unterstützt von der

gesamten Rotkreuzbewegung, stets bemüht, die Abkommen den neuen Gegebenheiten anzupassen, das bestehende Recht
besser durchzusetzen und den Opfern bewaffneter internationaler und innerer Konflikte einen umfassenderen Schutz zu bieten.
So setzte es sich für die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts ein, was zur Ausarbeitung zweier Entwürfe von
Zusatzprotokollen zu den Genfer Abkommen geführt hat; das eine über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter
Konflikte, das andere über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte. Diese Texte wurden am 8. Juni
1977 unterzeichnet, nachdem sie zuvor den Staaten im Rahmen der von der Schweizer Regierung einberufenen Diplomatischen
Konferenz, die zwischen 1974 und 1977 viermal tagte, zur Prüfung vorgelegt worden waren.

Die Rechtsgrundlagen aller Aktionen des IKRK lassen sich wie folgt zusammenfassen:

— bei internationalen bewaffneten Konflikten ist das IKRK zum Eingreifen berechtigt aufgrund der vier Genfer Abkommen
von 1949, namentlich Art. 126 des III. Abkommens und Art. 143 des IV. Abkommens; ausserdem wird sein Initiativrecht in
Art. 9 des I., II. und III. Abkommens und in Art. 10 des IV. Abkommens anerkannt;

— bei nicht internationalen bewaffneten Konflikten steht dem IKRK ein verbrieftes Initiativrecht zu aufgrund des allen vier
Genfer Abkommen gemeinsamen Artikels 3;

— in allen anderen Fällen, auch bei inneren Unruhen oder Spannungen, kann das IKRK aufgrund seines traditionellen
humanitären Initiativrechts, bestätigt in Art. VI der Statuten des Internationalen Roten Kreuzes, seine Dienste anbieten.
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